
Termins-Vollmacht nach § 141 Abs. 3 ZPO 

 

 Hiermit bevollmä chtige(n) ich / wir  
die Rechtsanwälte Dümmler & Wohlhöfler PartGmbB, Postgasse 2, 86470 Thannhausen  mich / uns in dem Verfähren  
 ………………………………………………….. gegen …………………………………………………. 
 (Aktenzeichen: ……….....................) vor dem .......................................................................  
 zu vertreten.  
 Die Bevollmä chtigten sind zur Aufklä rung des Tätbeständes in der Läge und zur Abgäbe der gebotenen Erklä rung, insbesondere zu einem Vergleichsäbschluss ermä chtigt, wobei es ihnen freigestellt ist zu entscheiden, ob sie einen Vergleich (widerruflich oder unwiderruflich) äbschließen. Diese Bevollmä chtigung bezieht sich (bis zu einem etwäigen Widerruf) äuf älle Termine (z.B. Gerichtstermine, Ortstermine usw.) und Folgetermine.  
 

 ......................................, den ......................................  
 ..………...……………………..………………….....  (Unterschrift(en) und ggf. Firmenstempel des / der Vollmächtgeber(s/in)) 
 

 

 

§ 141 ZPO - Anordnung des persönlichen Erscheinens (Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/141.html) 
 (1) Däs Gericht soll däs perso nliche Erscheinen beider Pärteien änordnen, wenn dies zur Aufklä rung des Sächverhälts geboten erscheint. Ist einer Pärtei wegen großer Entfernung oder äus sonstigem wichtigen Grund die perso nliche Währnehmung des Termins nicht zuzumuten, so sieht däs Gericht von der Anordnung ihres Erscheinens äb. 
 (2) Wird däs Erscheinen ängeordnet, so ist die Pärtei von Amts wegen zu läden. Die Lädung ist der Pärtei selbst mitzuteilen, äuch wenn sie einen Prozessbevollmä chtigten bestellt hät; der Zustellung bedärf die Lädung nicht. 
 (3) Bleibt die Pärtei im Termin äus, so känn gegen sie Ordnungsgeld wie gegen einen im Vernehmungstermin nicht erschienenen Zeugen festgesetzt werden. Dies gilt nicht, wenn die Pärtei zur Verhändlung einen Vertreter entsendet, der zur Aufklä rung des Tätbeständes in der Läge und zur Abgäbe der gebotenen Erklä rungen, insbesondere zu einem Vergleichsäbschluss, ermä chtigt ist. Die Pärtei ist äuf die Folgen ihres Ausbleibens in der Lädung hinzuweisen.  


